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  Allgemeine Ausschreibungsbedingungen  
 
1. Veranstalter  
Hessischer Leichtathletik-Verband (HLV) Kreis Frankfurt am Main 
 
2. Ausrichter 
Hessischer Leichtathletik-Verband (HLV) Kreis Frankfurt am Main oder der vom Kreisvorstand 
beauftragte Verein oder LG. 
 
3. Wettkampfbestimmungen 
Alle Veranstaltungen werden nach den derzeit gültigen Internationalen Wettkampf- Regeln (IWR) und 
der Satzung und Ordnungen des DLV, insbesondere der Leichtathletikordnung (LAO) und der 
Veranstaltungsordnung (VAO) durchgeführt. 
 
4. Teilnahmebedingungen 
Bei den Meisterschaften und Bestenkämpfen aller Altersklassen sind nur Mitglieder der dem HLV 
angehörigen Vereine bzw. genehmigten Leichtathletik-Gemeinschaften des Leichtathletikkreises 
Frankfurt am Main teilnahmeberechtigt. 
Voraussetzung für die Teilnahme an Wettkämpfen ist die ordnungsgemäße und rechtzeitige Meldung 
durch den Verein. 
 
5. Meldungen 
Die Meldungen sind per Online-Meldesystem des Leichtathletikkreises Frankfurt am Main  
(http://melden.hlv-kreis-frankfurt-main.de) vorzunehmen.  
Die in den jeweiligen Ausschreibungen genannten Meldetermine müsse eingehalten werden. 
 
Der Meldeeingang wird vom Leichtathletikkreis unmittelbar nach dem Meldeschluss per E-Mail 
bestätigt.  
Bis zum Abend des Donnertags vor dem Veranstaltungstag werden alle eingegangenen Meldungen 
auf der Kreishomepage veröffentlicht. 
Für die Vereinsvertreter ergibt sich damit die Gelegenheit zur Überprüfung der vorgenommen 
Meldungen. Bis jeweils Freitag, 24.00 Uhr können dann durch die Meldeverantwortlichen noch 
Ergänzungen bzw. Nachmeldungen per E-Mail (nachmeldung@hlv-kreis-frankfurt-main.de) 
vorgenommen werden.  
Das Meldegeld für diese Meldungen beträgt für Schüler Euro 6,00 und für Aktive und Jugendliche 
Euro 8,00. 
Der Eingang dieser Meldungen wird ebenfalls per E-Mail bestätigt. 
 
Grundsätzlich werden am Wettkampftag keine Nachmeld ungen angenommen . 
 
Darüber hinaus erteilt der Teilnehmer mit der Meldung durch den Verein/die LG sein Einverständnis, 
dass sein Bild und persönliche Daten (Name, Geburtsjahrgang, Ergebnisse) im Rahmen der 
Berichterstattung über die Veranstaltung (z. B. Presse, Internetseite) bzw. durch die Ergebnislisten 
verbreitet werden dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. Organisationsbeitrag 
 
Art Männer/Frauen Jugend Schüler 

Einzel 4,00 € 3,00 € 2,00 € 

Staffel 5,00 € 4,00 € 3,00 € 

Mehrkampf   4,00 € 

Blockwettkampf   4,00 € 

 
 
 

 
7. Stellplatzkarten/Startnummern  
Für alle Laufwettbewerbe sind die Stellplatzkarten bis spätestens 45 Minuten vor Beginn des 
Wettkampfes am Stellplatz abzugeben. Bei allen technischen Wettbewerben haben sich die 
Teilnehmer spätestens 10 Minuten vor Beginn des Wettkampfes am Wettkampfort zu melden. 
Die Startnummern sind auf der Brust zu tragen. 
 
8. Vor, Zwischen- und Endläufe 
Aus den Vorläufen kommen die Zeitschnellsten in die vor Beginn der Wettkämpfe festgesetzte Anzahl 
von Zwischenläufen oder den Endlauf. 
In allen Sprung-, Stoß- und Wurfwettbewerben werden in Vorkämpfen mit 3 Versuchen die 8 Besten 
für den Endkampf ermittelt. 
 
9. Ausschluss von Teilnehmern 
Teilnehmer, die sich am Stellplatz gemeldet haben oder in den Vorkämpfen/Vorläufen eine weitere 
Teilnahmeberechtigung erworben haben, diese aber nicht wahrnehmen, werden von der Teilnahme 
an weiteren Wettbewerben ausgeschlossen. Eine Ausnahme bildet der Verzicht eines Teilnehmers, 
den er dem Schiedsrichter sofort nach Ende des Vorlaufes oder Vorkampfes vor Weitergabe der 
Wettkampfliste bekannt geben muss. 
 
10. Geräte 
Sämtliche Geräte, außer Speeren, Disken und Stabhochsprung-Stäben werden vom Ausrichter 
gestellt. Eigene Geräte dürfen nur benutzt werden, sofern sie vor dem Wett- kampf von einem vom 
HLV zugelassenen Geräteprüfer geprüft, als zugelassen gekenn- zeichnet sind (offizielle Prüfmarke 
des HLV) und allen Wettkämpfern für die gesamte Dauer des Wettkampfes zur Verfügung stehen. An 
den Wettkampfgeräten dürfen nach der Prüfung bis zum Ablauf der gewährten Zeit keine 
Veränderungen vorgenommen werden. (IWR 187, Internationale Wettkampf-Regeln). 
Für den Fall der Beschädigung wird keine Haftung seitens des Veranstalters oder des Ausrichters 
übernommen. 
 
11. Innenraum/Wettkampfstätten 
Nur die unmittelbar am Wettkampf beteiligten Aktiven und Kampfrichter haben Zutritt zum 
Innenraum/Wettkampfstätten. Bei Zuwiderhandlungen kann der Schiedsrichter oder die 
Veranstaltungsleitung den Wettbewerb solange unterbrechen bis alle Unbeteiligten die 
Wettkampfstätte verlassen haben. 
 
12. Siegerehrung 
Die Siegerehrung erfolgt möglichst zeitnah nach Beendigung eines Wettbewerbs. Es werden die 
besten acht Teilnehmerinnen/Teilnehmer im Einzel (bei Endläufen mit weniger als acht Teilnehmern 
nur die Entlaufteilnehmer) geehrt. Die Siegerehrung schließt den Wettkampf ab und gehört somit auch 
zum Wettkampf. Die Nichtteilnahme kann zur nachträglichen Disqualifikation führen. 
Nicht abgeholte Urkunden und Medaillen werden nicht nachgesandt.  
 
 
Mannschaftsergebnisse werden wie folgt ermittelt: 
beim Cross/Waldlauf: durch Addition der Platzierung  
beim Mehrkampf: durch Addition der Punkte 



 

 

Bei der Addition vom Mannschaftsergebnissen der Schülerklassen werden die Teilnehmer beider 
Jahrgangsklassen berücksichtigt. 
 
13. Gestellungspflicht für Kampfrichter und Helfer 
Alle an Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften teilnehmende Vereine (auch jene, die im Verbund 
einer LG an den Start gehen) sind verpflichtet einen ausgebildeten Kampfrichter mit gültigem 
Kampfrichterausweis zu stellen. Die Namensnennung ist der Meldung beizufügen bzw. spätestens vor 
Beginn der Veranstaltung bei dem Kampfrichterwart vorzunehmen. 
Wird dies nicht vorgenommen, ist von dem betreffenden Verein ein Reuegeld in Höhe von Euro 25,00 
zu entrichten. Zusätzlich sind für jeweils 5 gemeldete Athleten ein Helfer für den ganzen 
Veranstaltungstag namentlich mit der Meldung anzugeben. 
 
14. Haftung 
Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung bei Unfällen, Diebstahl oder sonstigen 
Schäden. 
 
15. Startpass 
Der Besitz eines gültigen Startpasses ist für alle Altersklassen Voraussetzung zur Aufnahme in die 
Bestenlisten (gem. HLV-Präsidiumssitzung vom 13.11.2007). 
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